
 

 

Amtliche Bekanntmachung 
der Nationalparkgemeinde Edertal 

 
Öffentliche Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für  

die allgemeinen Kommunalwahlen am 15.03.2026 
 
Hiermit fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die am 15.03.2026 stattfindenden Wah-
len zur Gemeindevertretung der Nationalparkgemeinde Edertal sowie der Ortsbeiräte der Ortsteile Af-
foldern, Anraff, Bergheim, Böhne, Bringhausen, Buhlen, Gellershausen, Giflitz, Hemfurth-Edersee, 
Kleinern, Königshagen, Mehlen und Wellen auf. 
 
Die Wahl erfolgt aufgrund von Wahlvorschlägen, die den gesetzlichen Erfordernissen der §§ 10 bis 13 
des Hessischen Kommunalwahlgesetzes (KWG) i.V.m. § 23 der Kommunalwahlordnung (KWO) ent-
sprechen müssen. Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
und von Wählergruppen eingereicht werden. Eine Partei oder Wählergruppe kann in jedem Wahlkreis 
nur einen Wahlvorschlag einreichen. 
 
Den Wahlkreis bildet bei der Wahl zur Gemeindevertretersitzung die Nationalparkgemeinde Edertal, 
bei der Wahl des Ortsbeirats der jeweilige Ortsbezirk (Ortsteil). 
 
Die Verbindung von Wahlvorschlägen mehrerer Parteien oder Wählergruppen ist unzulässig. Der 
Wahlvorschlag muss den Namen der Partei oder Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwenden, auch diese tragen. Der Name muss sich von bereits bestehender Parteien und Wähler-
gruppen deutlich unterscheiden. Der Wahlvorschlag darf beliebig viele Bewerberinnen und Bewerber 
enthalten; ihre Reihenfolge muss erkennbar sein.  
 
Eine Bewerberin oder ein Bewerber darf für eine Wahl nur auf einem Wahlvorschlag benannt werden. 
Als Bewerberin oder Bewerber kann nur vorgeschlagen werden, wer die Zustimmung dazu schriftlich 
erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.  
 
Neben Deutschen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sind auch die hier lebenden An-
gehörigen der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die nichtdeutschen Unionsbürgerin-
nen und Unionsbürger, unter den gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar: Sie müssen am 
Wahltag das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, seit mindestens drei Monaten im Wahlkreis woh-
nen und dürfen nicht von der Wählbarkeit ausgeschlossen sein.  
Bei Inhabern von Haupt- und Nebenwohnungen im Sinne des Melderechts gilt der Ort der Hauptwoh-
nung als Wohnsitz. 
 
Der Wahlvorschlag muss von der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson per-
sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Sie werden von der Versammlung benannt, die den 
Wahlvorschlag aufstellt. Die Vertrauensperson oder die stellvertretende Vertrauensperson kann durch 
schriftliche Erklärung des für den Wahlkreis zuständigen Parteiorgans oder der Vertretungsberechtig-
ten der Wählergruppe abberufen und durch eine andere ersetzt werden, die als Ersatzperson von ei-
ner Mitglieder- oder Vertreterversammlung benannt wurde. Soweit in diesem Gesetz nichts Anderes 
bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson, und sie stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich 
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzunehmen. 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die während der vor dem Wahltag laufenden Wahl-
zeit nicht ununterbrochen mit mindestens einem Abgeordneten oder Vertreter in der zu wählenden 
Vertretungskörperschaft oder im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Lande im 
Bundestag vertreten waren, müssen außerdem von mindestens zweimal so vielen Wahlberechtigten 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein, wie Vertreter zu wählen sind. Die Wahlberechtigung 
der Unterzeichner von Wahlvorschlägen muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist 
bei Einreichung des Wahlvorschlags nachzuweisen. Jeder Wahlberechtigte kann nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. 
 
Die Bewerberinnen und Bewerber für die Wahlvorschläge werden in geheimer Abstimmung in einer 
Versammlung der Mitglieder der Partei- oder Wählergruppe im Wahlkreis oder in einer Versammlung 
der von den Mitgliedern der Partei- oder Wählergruppe im Wahlkreis aus ihrer Mitte gewählten Vertre-
ter (Vertreterversammlung) aufgestellt und ihre Reihenfolge im Wahlvorschlag festgelegt. 
Bei der Aufstellung sollen nach Möglichkeit Frauen und Männer gleichermaßen berücksichtigt werden.  



 

 

Vorschlagsberechtigt ist auch jeder Teilnehmer der Versammlung; den Bewerbern ist Gelegenheit zu 
geben, sich und ihr Programm der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
Eine Wahl mit verdeckten Stimmzetteln gilt als geheime Abstimmung. Das Nähere über die Wahl der 
Vertreter für die Vertreterversammlung, über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- 
oder Vertreterversammlung sowie über das gesetzlich nicht geregelte Verfahren für die Aufstellung 
von Wahlvorschlägen und für die Benennung der Vertrauenspersonen regeln die Parteien und Wäh-
lergruppen. 
 
Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl des Ortsbeirats können auch in einer Mitglieder- oder Ver-
treterversammlung der Partei oder Wählergruppe auf Gemeindeebene aufgestellt werden. In diesem 
Fall muss die Partei oder Wählergruppe die Wahlvorschläge für sämtliche Ortsbeiratswahlen in der 
Gemeinde in einer oder mehreren gemeinsamen Versammlungen aufstellen. Über den Verlauf der 
Versammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift muss Angaben über Ort und Zeit 
der Versammlung, die Form der Einladung, die Zahl der erschienenen Mitglieder oder Vertreter, die 
Ergebnisse der Abstimmungen sowie über die Vertrauenspersonen und die jeweilige Ersatzperson 
nach § 11 Abs. 3 Satz 3 KWG enthalten. Die Niederschrift ist von dem Versammlungsleiter, dem 
Schriftführer und zwei weiteren Mitgliedern oder Vertretern zu unterzeichnen; sie haben dabei gegen-
über dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber in 
geheimer Abstimmung erfolgt ist und die Anforderungen, dass jeder Teilnehmer der Versammlung 
vorschlagsberechtigt ist und den Bewerbern Gelegenheit gegeben worden ist, sich und ihr Programm 
der Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen, beachtet worden sind. Der Wahlleiter ist zur Ab-
nahme einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig. 
 
Die Wahlvorschläge sind spätestens am 05.01.2026 bis 18:00 Uhr während der allgemeinen Öff-
nungszeiten schriftlich bei der Wahlleiterin, Rathaus, Bahnhofstr. 25, 34549 Edertal-Giflitz, einzu-
reichen. 
 
Mit den Wahlvorschlägen sind einzureichen: 
 

1.) Schriftliche Erklärungen der Bewerberinnen und Bewerber, dass sie mit ihrer Benennung in 
dem Wahlvorschlag einverstanden sind (§ 11 Abs. 2 Satz 3 KWG), 

 
2.) eine Bescheinigung des Gemeindevorstands, dass die Bewerberinnen und Bewerber die Vo-

raussetzungen der Wählbarkeit erfüllen, 
 

3.) sofern nach § 11 Abs. 4 KWG erforderlich, die Namen, Vornamen und Anschriften der Unter-
zeichnerinnen und Unterzeichner der Wahlvorschläge sowie eine Bescheinigung des Gemein-
devorstands über ihre Wahlberechtigung (Unterstützungsunterschriften), 

 
4.) die Niederschrift über die Versammlung, in der die Bewerberinnen und Bewerber aufgestellt 

wurden (§ 12 Abs. 3 KWG).  
 
Ein Wahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stell-
vertretenden Vertrauensperson ganz oder teilweise zurückgenommen werden, solange nicht über 
seine Zulassung entschieden ist. Nach der Zulassung durch den Wahlausschuss am 16.01.2026 kön-
nen Wahlvorschläge nicht mehr geändert oder zurückgenommen werden. 
 
Die Wahlvorschläge sind nach Möglichkeit so frühzeitig vor dem 05.01.2026 einzureichen, dass etwa-
ige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch rechtzeitig behoben oder zurückge-
nommen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Die vom Hessischen Statistischen Landesamt nach § 148 Abs. 1 HGO festgestellte maßgebliche Ein-
wohnerzahl der Nationalparkgemeinde Edertal beträgt 6.222 Einwohner 
 
Die Zahl der zu wählenden Vertreter ist in der Hauptsatzung geregelt. 
 
Zahl der zu wählenden Gemeindevertreter nach § 38 Abs. 1 HGO: 31 
 
Zahl der zu wählenden Ortsbeiratsmitglieder in den Ortsteilen nach § 6 Abs. 3 Hauptsatzung der 
Nationalparkgemeinde Edertal: 
 
Affoldern 5 
Anraff 5 
Bergheim 7 
Böhne 5 
Bringhausen 5 
Buhlen 5 
Gellershausen 5 
Giflitz 5 
Hemfurth-Edersee 7 
Kleinern 7 
Königshagen 5 
Mehlen 5 
Wellen 7 
 
Edertal, den 15.12.2025 
 
gez. 
Anna-Carina Tönges 
Gemeindewahlleiterin 


